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GEMEINDE DALLENWIL 

Ordentliche Herbst-Gemeindeversammlung 2017 
Freitag, 17. November 2017, 20.00 Uhr,  
im Saal der Mehrzweckanlage Steini 

T r a k t a n d e n :  
 
1. Wahl der Stimmenzähler 
 
2. Finanzen 
 a) Budget 2018 
 b) Festlegung des Steuerfusses 
 
3. Ersatzwahl für den Rest der Amtsdauer 2016-2020 
 - ein Mitglied in den Gemeinderat 
 
4. Teiländerung der Gemeindeordnung (Kompetenzübertragung zum Abschluss von 
 Entlöhnungsvereinbarungen im Sinne der Bildungsgesetzgebung) 
 
 
 
 
Die Unterlagen zu den Sachgeschäften liegen ab Mittwoch, 25. Oktober 2017, in der Ge-
meindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Das Detailbudget kann auf der Gemeindekanzlei 
abgeholt oder telefonisch angefordert werden. 

Im Anschluss an die Gemeindeversammlungen offerieren Ihnen der Gemeinderat und der 
Kirchenrat in der Mehrzweckanlage einen Apéro. 
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Erläuterungen zu Traktandum 2 
 
Finanzen 
Budget 2018 
 
Einleitung 
 
Das Budget 2018 wird wie in den letzten Jahren in einer zusammengefassten Form 
vorgelegt. Das Detailbudget ist auf der Gemeindeverwaltung erhältlich. Auf Wunsch 
stellen wir Ihnen dieses auch gerne zu – rufen Sie uns an oder schreiben Sie ein E-Mail 
( 041 629 77 99 oder dallenwil@nw.ch). 
 
Mit dem langfristigen Ziel, einen gesunden Finanzhaushalt beizubehalten, hat der Ge-
meinderat das vorliegende Budget 2018 erstellt. Die Erfolgsrechnung 2018 soll auf-
grund der konsequenten Ausgabenkontrolle und basierend auf dem aktuellen Wissen 
über notwendige Aufgaben der Gemeinde im Gesamtergebnis ausgeglichen gestaltet 
werden. Die Kosten entwickeln sich im Rahmen des Budgets 2017. 
 
Bei einem Aufwand von Fr. 7‘506‘500.00 und einem Ertrag von Fr. 7‘510‘500.00 sieht 
das Budget für 2018 einen Ertragsüberschuss von Fr. 4'000.00 vor.  
 
Die Investitionsrechnung schliesst mit einer Zunahme der Nettoinvestitionen von  
Fr. 1'341'000.00 ab.  
 
Nachfolgend einige Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung. 
 
 
Erfolgsrechnung 
 
0210 Finanz- und Steuerverwaltung 
Durch die Umstrukturierung des Steueramts, welches von Stans aus geleitet wird, 
müssen wir der Gemeinde Stans eine Entschädigung abliefern. 
 
0220 Übrige allgemeine Dienste 
Der Lohn für einen Steuerverwaltungsangestellten entfällt, da dies mit einer Entschä-
digung an die Gemeinde Stans abgegolten wird. 
 
Damit die Gemeindeverwaltung und die Schulverwaltung auf dem gleichen Ge-
schäftsverwaltungsprogramm arbeiten können, ist ein mobiler Client notwendig. 
 
Zudem wird ein Zeiterfassungsprogramm plus-time für das Personal eingeführt. 
 
0290 Baracke Oberau / STWE Chrüzmattstrasse 
Die Baracke Oberau ist einsturzgefährdet und muss soweit aufs Notwendigste saniert 
werden, damit sie noch 5-10 Jahre genutzt werden kann. Entsprechend ist zusätzlich 
ein Betrag für den Umzug in ein Ersatzlokal geplant.  
 
Beim Empfang der Verwaltung muss der Schieferboden ersetzt werden, da dieser 
massive Schäden aufweist. 
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0291 Mehrzweckanlage Steini 
Durch die Einführung eines neuen Werkdienstes werden die Personalkosten neu in 
der Abteilung Gemeindestrassen verbucht, welche Ende Jahr in die verschiedenen 
Abteilungen verrechnet werden. Zudem sind durch die Einarbeitungen der neuen Mit-
arbeiter die Lohnkosten höher. 
 
Die Mehrzweckanlage wird mit einem digitalen Schliesssystem ausgerüstet. Dies er-
leichtert den Zutritt für die benutzten Räume. 
 
1500 Feuerwehr 
Für das Gebiet Wiesenberg wird ein Zugfahrzeug angeschafft. 
 
Zudem wird eine Hochdrucklöschanlage gekauft. 
 
2110 Kindergarten 
Zwei Lehrpersonen absolvieren eine Weiterbildung. 
 
2120 Primarschule 
Die Personalkosten sind infolge durchschnittlich jüngerem Personal tiefer. 
 
Die Pensionskasse Nidwalden erhöht auf den 1.1.2018 die Beiträge, weshalb die 
Pensionskassenbeiträge wesentlich höher ausfallen. Die Auswirkungen sind in allen 
Abteilungen der Gemeinde Dallenwil ersichtlich 
 
Vier elektronische Wandtafeln werden angeschafft. 
 
Neu werden die Kosten für die musikalische Grundschule der Abteilung Primarschule 
belastet. 
 
2121 Integrierte und ambulante Sonderförderung 
Die Personalkosten sind durch ein gesamthaft höheres Pensum sowie infolge Lohn-
erhöhungen gestiegen. 
 
2130 Oberstufe 
Ein Schüler wird die Sportschule in Hergiswil besuchen. 
 
2140 Musikschule 
Infolge einer höheren Anzahl Musikschüler und durch strukturelle Anpassungen der 
Löhne steigen die Personalkosten. 
 
Auch die Anzahl der Schüler, welche die Musikschule in Stans besuchen, ist gestie-
gen. 
 
Neu werden die Kosten für die musikalische Grundschule der Abteilung Primarschule 
belastet. 
 
2170 Schulliegenschaften 
Infolge Einführung des neuen Werkdienstes werden die Personalkosten neu Ende 
Jahr anteilsmässig verrechnet. 
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Es müssen diverse Sicherheitsmassnahmen bei der Sportanlage vorgenommen wer-
den. Zudem wird die Einlaufrinne beim Vorplatz zur Kirchenstrasse saniert. 
 
Das Liegenschaftskonzept ist in Erarbeitung und wird der Gemeindeversammlung als 
separater Kredit zur Genehmigung vorgelegt. 
 
Die alte Heizung wurde ausser Betrieb genommen. Durch die Demontage müssen 
noch Anpassungsarbeiten vorgenommen werden. 
 
Die Schulhäuser Linde und Erle sowie das Turnhallengebäude werden mit einem digi-
talen Schliesssystem ausgerüstet. Dies erleichtert den Zutritt für die benutzten Räume. 
 
2190 Schulleitung und Schulverwaltung 
Die Familien- und Geburtszulagen wurden neu berechnet (Budgetzahlen 2017 sind 
falsch). 
 
3210 Schüler- und Lehrerbibliothek 
Gewisse Gerätschaften sind ins Alter gekommen und müssen ersetzt werden. 
 
5720 Wirtschaftliche Hilfe   
Für die auswärts wohnhaften Gemeindebürger ist die Gemeinde nicht mehr zuständig, 
ausser bei Fällen mit Betreuung, weshalb der Aufwand wesentlich tiefer ist. 
 
6150 Gemeindestrassen 
Durch die Einführung eines neuen Werkdienstes werden die Personalkosten neu in 
der Abteilung Gemeindestrassen verbucht, welche Ende Jahr in die verschiedenen 
Abteilungen verrechnet werden. Zudem sind durch die Einarbeitungen der neuen Mit-
arbeiter die Lohnkosten höher. 
 
Es wird ein Aufsitzrasenmäher gekauft. Zudem wird der neue Werkdienst mit einem 
zusätzlichen Fahrzeug ausgestattet. 
 
Die Parkplatzbewirtschaftung wird neu von der Kantonspolizei Nidwalden übernom-
men, wodurch uns keine Kosten mehr entstehen. Im Gegenzug werden die Bussen-
gelder direkt bei der Kantonspolizei Nidwalden einfliessen. 
 
Die Umrüstung der Strassenlampen auf LED konnte schneller als geplant umgesetzt 
werden, weshalb es dieses Jahr eine letzte Etappe gibt, wodurch das Projekt abge-
schlossen wird. 
 
7100/7101 Wasserversorgung Dallenwil und Wiesenberg 
Das Projekt Migration Swisscom All IP – Festnetztelefonumstellung steht an, da die 
Swisscom auf digital umstellt. 
 
Die Neuorganisation des Werkdienstes führt zu einer Verrechnung. 
 
Es wird eine komplette Revision der Druckreduzierventile durchgeführt. 
 
7200 Abwasserbeseitigung 
Das Budget der Abwasserbeseitigung wurde vom GEP-Konzept übernommen. 
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7710 Friedhof und Bestattung 
Neu werden die Unterhaltsarbeiten vom Friedhof vom neuen Werkdienst übernom-
men. Deshalb wird auch hier eine Verrechnung vorgenommen. 
 
8400 Tourismus 
An der Herbstgemeindeversammlung 2016 wurde der Tourimusabgabesatz bestimmt. 
Der Gemeinderat hat in Aussicht gestellt, dass eine Leistungsvereinbarung mit dem 
Tourismus Dallenwil-Wiesenberg-Wirzweli vorbereitet und der Gemeindeversamm-
lung zur Genehmigung vorgelegt wird. In enger Zusammenarbeit mit dem Tourismus 
Dallenwil-Wiesenberg-Wirzweli ist der Gemeinderat zum Schluss gekommen, dass 
eine Tourismuskommission gegründet werden soll, welche jährlich ein Budget erstellt, 
welches der Gemeinderat genehmigt. Mit diesem Vorgehen muss keine Leistungsver-
einbarung (für mehrere Jahre) abgeschlossen werden, sondern man kann die Ausga-
ben über das Budget steuern.  
 
9000 Steuern sowie Finanz- und Lastenausgleich 
Die Budgetierung der Steuererträge erfolgte aufgrund der vom Kanton zur Verfügung 
gestellten Informationen und den dazugehörenden Empfehlungen. Bei der Berech-
nung wurde das Wirtschafts- sowie Bevölkerungswachstum berücksichtigt. Der vom 
Kanton empfohlene Betrag wurde unverändert übernommen. Der Finanzausgleich 
wurde ebenfalls aufgrund der kantonalen Vorgaben budgetiert.  
 
 
Investitionsrechnung 
 
0293 Feuerwehrliegenschaften 
Damit die Feuerwehr ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen kann, wird im Wirzweli ein 
neues Feuerwehrlokal gebaut. Der Kredit wurde anlässlich der Frühlingsgemeindever-
sammlung 2017 genehmigt. 
 
2170 Schulliegenschaften 
Das Liegenschaftskonzept für die anstehenden Investitionen an den Liegenschaften 
Schulhaus Linde, Schulhaus Erle (inkl. Verbindungskorridor), Turnhalle sowie Mehr-
zweckanlage ist in Erarbeitung und wird voraussichtlich der Frühjahresgemeindever-
sammlung vorgelegt. Im Budget 2018 ist noch nichts berücksichtigt.  
 
7101 Wasserversorgung Wiesenberg 
Das vor 28 Jahren gebaute Wasserreservoir Eggtrog weist verschiedene Mängel auf. 
Um diese Mängel zu beheben und so die Versorgungssicherheit zu erhöhen sowie die 
Wasserqualität sicherzustellen, wird eine Sanierung des Wasserreservoirs Eggtrog ge-
plant. Die Planungskosten betreffen das Jahr 2018, die Umsetzung erfolgt dann in den 
Folgejahren. 
 
7410 Gewässerverbauungen 
Aufgrund der Unwetterschäden vom 6. und 7. Juni 2015 wurden die Sofortmassnah-
men Ribistalden im Jahr 2017 abgeschlossen. Die Sofortmassnahmen Wiederherstel-
lung der Bauwerke werden in den Jahren 2017 bis 2019 geplant. Dabei werden insbe-
sondere die Verschleisselemente an den Sperren in den Gebieten Chappeldorf, Weid 
und Heinzi wieder in Stand gestellt. Die zweite und damit letzte Bauetappe aus dem 
Generellen Projekt 2004 wird in den Jahren 2018 bis 2021 erfolgen. 
 
Die Instandstellung Chrättlig 2014-2019 wird gemäss Konzept weitergeführt. 
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Finanzlage 
 
Die Finanzlage der Gemeinde ist stabil. Die Investitions- und Aufgabenplanung unse-
rer Gemeinde zeigt in den kommenden Jahren einen beachtlichen Bedarf an  
finanziellen Mitteln auf. Auch ist die Entwicklung des Lastenausgleichs unsicher. Unter 
Berücksichtigung der budgetierten Investitionstätigkeiten im 2018 und Folgejahren und 
der separaten Kreditgeschäfte beantragt der Gemeinderat, den Steuerfuss nicht dau-
erhaft zu senken. Das Budget 2018 erlaubt es aber, einen einmaligen Steuerrabatt von 
0.2 Einheiten zu gewähren. Diese Reduktion ist bereits im vorliegenden Budget 2018 
abgebildet. Ab 2019 muss die Situation aufgrund der anfallenden Investitionen neu 
beurteilt werden. 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
a) Budget 2018 
Das vorliegende Budget 2018 der Gemeinde Dallenwil, bestehend aus der Erfolgs-
rechnung und der Investitionsrechnung, sei zu genehmigen. 
 
b) Steuerfuss 
Der Steuerfuss der Gemeinde Dallenwil soll mittels eines einmaligen Steuerrabatts für 
das Jahr 2018 um 0.2 Einheiten auf 2.27 Einheiten reduziert werden.  
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Bericht der Finanzkommission an die Stimmberechtigten  
der Gemeinde Dallenwil 
 
Bericht zum Budget 2018 
 
Die Finanzkommission hat das Budget für das Jahr 2018 der Gemeinde Dallenwil beurteilt. 
 
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag und der uns vorgelegten 
Unterlagen sowie erteilten Auskünfte. 
 
Gemäss unserer Beurteilung entspricht das Budget gesamthaft den gesetzlichen 
Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als vertretbar. 
 
Wir beantragen, das vorliegende Budget mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4'000 
zu genehmigen und den vorgesehenen Nettoinvestitionen von CHF 1'341’000 
zuzustimmen. 
 
Der vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuerrabatt für das Jahr 2018 von 2.47 auf 2.27 
Einheiten beurteilen wir als vertretbar. 
 
Wir danken dem Finanzchef Thomas Müller und dem Gemeinderat für die geleistete Arbeit. 
 
 
 
Dallenwil, 28. September 2017  
 
 
 
Finanzkommission Dallenwil 
 
Der Präsident:  Gerold Odermatt 
 
Die Mitglieder:  Erika Niederberger 
   Rolf Witschi 
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Erläuterungen zu Traktandum 3 
 
 
Wahlen 
 
 
a) Ersatzwahl für den Rest der Amtsdauer 2016 – 2020: 

 ein Mitglied in den Gemeinderat 

Gemeinderätin Barbara Dellenbach, Chrüzmattstrasse 8b, hat ihre frühzeitige Demission 
eingereicht. 
 

 
 
 
Die Wahlen finden im Rahmen einer Urnenabstimmung innerhalb der Gemeindeversammlung 
statt. Das Abstimmungsmaterial wird an der Gemeindeversammlung verteilt. 
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Erläuterungen zu Traktandum 3 
 
Änderung der Gemeindeordnung 
 
 
Ausgangslage 
 
Die Stimmberechtigten von Dallenwil haben am 9. Juni 2013 die neue Gemeindeordnung 
Dallenwil beschlossen. Die neue Gemeindeordnung trat am 1. Januar 2014 in Kraft. Gleich-
zeitig erfolgte auch der Zusammenschluss der Politischen Gemeinde mit der Schulgemein-
de.  
 
Der Regierungsrat hat beschlossen, die Vollzugsverordnung betreffend die Lehrpersonen 
(Lehrpersonalverordnung; NG 165.117) auf den 1. August 2018 in einzelnen Bereichen an-
zupassen. Diese Anpassungen wirken sich auf die Vereinbarung über die Entlöhnung der 
Lehrpersonen der Gemeindeschulen (Entlöhnungsvereinbarung; NG 311.112) aus. Damit 
der Gemeinderat die bis 2014 bestandenen Kompetenzen des damaligen Schulrates zum 
Abschluss von Entlöhnungsvereinbarungen übernehmen kann, braucht es eine weitere Er-
gänzung der Gemeindeordnung. 
 
 
 
Entlöhungsvereinbarung und Kompetenzregelung 
 
Gemäss Art. 23 Bildungsgesetz (BiG, NG 311.1) wird die Entlöhnung der Lehrpersonen in 
einer unter den Gemeinden abzuschliessenden und vom Regierungsrat zu genehmigenden 
Vereinbarung festgelegt. Die Entlöhnungsvereinbarung wurde am 28. Mai 2009 zwischen 
den Schulgemeinden vereinbart. Sie gilt heute noch.  
 
Der Schulrat war gemäss damaliger rechtlicher Grundlagen (Art. 21 Gemeindeordnung der 
Schulgemeinde Dallenwil vom 19. Mai 2006) bevollmächtigt, Besoldungsvereinbarungen für 
die Lehrpersonen der Schulgemeinde gemäss Art. 23 Abs. 1 bis 2 BiG abzuschliessen. Die-
se Berechtigung wurde in die neue Gemeindeordnung vom 9. Juni 2013 nicht aufgenommen. 
Sie ging damals vergessen. Die kantonale Aufsichtsbehörde verlangt hier eine Korrektur des 
kommunalen Erlasses. 
 
 
 
Antrag 
 
1. Die Änderung von Art. 25 Abs. 2 und 3 Gemeindeordnung vom 9. Juni 2013 werden ge-

nehmigt. 
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GEMEINDE DALLENWIL 1.1 
 
 
 
Gemeindeordnung Dallenwil 
 
Änderung vom 17. November 2017 
 
 
 
D i e   G e m e i n d e v e r s a m m l u n g , 
 
gestützt auf Art. 71 und 76 der Kantonsverfassung1, in Ausführung von 
Art. 13 sowie Art. 34 Abs. 1 und 2 des Gesetzes vom 28. April 1974 über 
die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesetz, 
GemG)2 sowie Art. 23 des Gesetzes vom 17. April 2002 über das Bil-
dungswesen (Bildungsgesetz, BiG)3, 
 
b e s c h l i e s s t : 
 
 
I.  
Die Gemeindeordnung Dallenwil vom 9. Juni 20134 wird wie folgt geän-
dert: 
 
Art. 25 Abs. 2 und 3 Lohnsumme und individuelle Löhne 
 
1Die Lohnsumme gemäss dem bisherigen Leistungsauftrag und die individuellen Löhne der Mitarbeiten-
den der Gemeinde werden durch den Gemeinderat festgelegt. 
 
2Für das Lehrpersonal gilt die Vereinbarung über die Entlöhnung der Lehr-
personen der Gemeindeschulen (Entlöhnungsvereinbarung5).6 
 
3Der Gemeinderat ist bevollmächtigt, die Entlöhnungsvereinbarung5 abzu-
schliessen, anzupassen oder aufzuheben.6 
 
 
II.  
Diese Änderung tritt nach erfolgter Annahme durch die Gemeindever-
sammlung und unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Regierungs-
rat am 1. Januar 2018 in Kraft. 
 
Dallenwil, 17. November 2017 
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Genehmigungsvermerk Regierungsrat 
Vom Regierungsrat Nidwalden genehmigt am: XXX 
 
 
Änderungen Gemeindeordnung 
 
    
    
    
    
    

 
 
 
 

1  NG 111 
2  NG 171.1 
3  NG 311.1 
4  DG 1.1 
5  NG 311.112 
6  Fassung gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 17. November 2017, genehmigt durch den Regierungsrat mit 

RRB Nr. XXX am XX. XXXXXXX 201X, in Kraft seit 1. Januar 2018 

                                            



22



23

RÖM. KATH. KIRCHGEMEINDE DALLENWIL 

Ordentliche Herbst-Gemeindeversammlung 2017 
Freitag, 17. November 2017, 19.30 Uhr  
im Saal der Mehrzweckanlage Steini 
 

T r a k t a n d e n :  

1. Wahl der Stimmenzähler 

2. Finanzen 
a) Budget 2018 
b) Festlegung des Steuerfusses 
 
 
 
 

Die Unterlagen zu den Sachgeschäften liegen ab Mittwoch, 25. Oktober 2017, in der 
Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Das Detailbudget kann auf der Gemeindekanzlei 
abgeholt oder telefonisch angefordert werden. 

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung offerieren Ihnen der Gemeinderat und der 
Kirchenrat in der Mehrzweckanlage einen Apéro. 
 
 
 



24

Erläuterungen zu Traktandum 2 
 
 
Finanzen 
Budget 2018 
 
 
Das Budget 2018 der Kirchgemeinde Dallenwil wird in einer zusammengefassten Form 
vorgelegt. Das Detailbudget ist auf der Gemeindekanzlei erhältlich. Wir stellen es Ihnen 
gerne zu ( 041 629 77 99 oder dallenwil@nw.ch).  
Das Budget 2018 vom Seelsorgeraum Engelbergertal wird ebenfalls vorgelegt. 
 

 
Erfolgsrechnung 
 
 
Das Budget für das Jahr 2018 sieht in der Erfolgsrechnung einen Mehrertrag von  
Fr. 31`630.--  vor.  
 
 
Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Vorjahr: 
 

 Der Betrag für die Unterstützung von gemeinnützigen Organisationen wurde etwas 
höher budgetiert. Bei den anderen Konti der Legislative und Exekutive ist das Budget 
im gleichen Rahmen angesetzt wie im 2017. 

 
 Bei den Löhnen sind die Altersanpassungen und allgemeine Kostenteuerungen 

budgetiert. Diese werden jeweils von der Landeskirche Nidwalden vorgegeben. 
 

 In den Verwaltungsliegenschaften sind die jährlichen Einnahmen etwas gesunken,  
da der Referenzzinssatz vom Bund gesenkt wurde. Nebst dem üblichen Unterhalt ist 
auch ein Planungskredit für die Turmsarnierung budgetiert. Die Abschreibungen des 
Pfarrhauses sind notwendig da dieses bereits abgeschrieben sein müsste. Aus 
diesem Grund wurden Fr. 60`000.00  budgetiert. 
 

 Durch den Zusammenschluss des Pfarreisekretariat wurden neu Fr. 5`000.00 für 
Sekretariatsarbeiten von Sissi Zimmermann und Fr. 10`000.00 für Mietzinsen 
Büroräume inklusive Büromaterial in Wolfenschiessen budgetiert.  
 

 Unter Seelsorge und Kirchendienst sind die Beiträge in den Seelsorgeraum sowie 
auch die Vergütung aus dem Seelsorgeraum etwas höher ausgefallen. 
 

 Die Steuererträge  und der Finanzausgleich werden aufgrund der vom Kanton zur 
Verfügung gestellten Informationen berechnet. Der vom Kanton empfohlene Betrag 
wurde unverändert übernommen.  
 

 Zusätzliche Beiträge von der Landeskirche können nicht budgetiert werden. Wir 
gehen von den effektiven Zahlen von 2017 aus. 

 
 Die übrigen Positionen weichen kaum vom Budget des Vorjahres ab. 
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Investitionsrechnung 
 
Im Jahr 2018 sind der Fensterersatz im Pfarrhaus sowie die Sanierung der Terrasse im 
Sigristenhaus geplant. 
 
 
 
Finanzlage 
 
Die Finanzlage der Kirchgemeinde Dallenwil steht auf einer guten Basis. Der 
Finanzausgleich der Landeskirche hat eine sehr hohe Bedeutung und wir sind nach wie vor 
darauf angewiesen.  
 
 
Steuerfuss 
 
Der Steuerfuss beträgt derzeit 0,47 Einheiten. Aufgrund der finanziellen Situation und dem 
vorliegenden Budget 2018 beantragt der Kirchenrat Dallenwil, den Steuerfuss für das Jahr 
2018 bei 0,47 Einheiten zu belassen. 
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Erläuterung zum Budget 2018   
Seelsorgeraum Engelbergertal 

Das Budget 2018 für den Seelsorgeraum Engelbergertal fällt rund CHF 23‘000 höher 
aus als im laufenden Jahr. Es gibt folgende Abweichungen zum vorherigen Budget.  

 Im Konto Behörde sind die Sitzungsgelder und ein Treffen der Kirchenräte
und Kommissionsmitglieder budgetiert.

 Im Konto Besoldungen gibt es eine Pensenänderung und die Lohnkosten
wurden dadurch angepasst.

 Es ist wieder ein gemeinsames Dankesessen Seelsorgeraum bei den
Übrigen Personalkosten aufgeführt.

 Bei den Entschädigungen für Dienstleistungen wird neu auch die 
Sunntigsfeyr über den Seelsorgeraum abgerechnet.

 Die Auslagen für die Katechese ORS und Jugendarbeit wurden reduziert,
da weniger Schüler die ORS besuchen werden.

 Die Auslagen für den Firmweg 18 sind nach oben angepasst worden. Es
ist mit einer grösseren Anzahl Firmlingen zu rechnen.

Die Ausgaben des Seelsorgeraumes Engelbergertal werden durch die 
Kirchgemeinden Dallenwil und Wolfenschiessen und die Kapellgemeinde 
Oberrickenbach finanziert. Jede Körperschaft zahlt einen Sockelbeitrag von 
 Fr. 24'000.--. Die restlichen Kosten werden anhand der Anzahl Kirchenmitglieder 
aufgeteilt. 
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Bericht der Finanzkommission an die Stimmberechtigten  
der Röm.-Kath. Kirchgemeinde Dallenwil 
 
Bericht zum Budget 2018 
 
Die Finanzkommission hat das Budget für das Jahr 2018 der Kirchgemeinde Dallenwil 
beurteilt. 
 
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag und der uns vorgelegten  
Unterlagen sowie erteilten Auskünfte. 
 
Gemäss unserer Beurteilung entspricht das Budget gesamthaft den gesetzlichen  
Vorschriften. Es konnten keine unbegründeten Abweichungen gegenüber dem  
Budget 2017 festgestellt werden. 
 
Wir beantragen, das vorliegende Budget mit einem Ertragsüberschuss von CHF 31‘630  
zu genehmigen. Ebenfalls empfehlen wir das Budget des Seelsorgeraumes Engelbergertal zu 
genehmigen. 
 
Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.47 Einheiten beurteilen wir als nötig. 
 
Wir danken der Finanzchefin Claudia Mathis und dem Kirchenrat für die geleistete Arbeit. 
 
 
 
 
Dallenwil, 28. September 2017  
 
 
 
Finanzkommission Dallenwil 
 
Der Präsident:  Gerold Odermatt 
 
Die Mitglieder:  Erika Niederberger 
   Rolf Witschi 
 
 






